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Seitel
der Satzung der Sport- und Sédngergemeinschaft 1889 e. V. Langen

§ 1 Name, Sitz, Geschiftsjahr

(1) Der Verein fuhrt den Namen Sport- und Sanger-Gemeinschaft 1889
e. V. Langen und ist in dem Vereinsregister unter Nr. 258 beim Amts-
gericht Langen eingetragen.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Langen.

(3) Das Geschaftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinswappen

Das Vereinswappen ist das stilisierte Wappen der Stadt Langen in den
Farben rot-gold-griin auf weil3em Untergrund, versehen mit dem gekirz-
ten Vereinsnamen SSG Langen.

§ 3 Zweck und Aufgabe des Vereins

(1) Zweck und Aufgabe des Vereins ist die Forderung und Pflege des
Sports und des Chorgesangs.

(2) Zu diesem Zweck stellt der Verein seine Anlagen und Baulichkeiten
seinen Mitgliedern im Rahmen der Vereinsgeschaftsordnung zur Ver-
fugung.

§ 4 Gemeinniitzigkeit und Vereinsvermégen

(1) Der Verein verfolgt ausschlielich, unmittelbar und selbstlos
gemeinnitzige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung 1977.

(2) Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Die Mittel des Vereins durfen nur fir die satzungsgemafien Zwecke
verwendet werden.

(4) Der Verein wird vorwiegend von ehrenamtlich Tatigen geleitet. Er ist
berechtigt, zur Durchfiihrung seiner Aufgaben, haupt- und nebenamt-
lich beschéaftigte Krafte einzustellen.

(5) Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinnanteile oder sonstige
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf auch keine Person
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhaltnismanig hohe Vergutungen beglnstigt werden.

(6) Bei Auflosung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks
darf das Vereinsvermogen nur fur einen steuerbegunstigten Zweck
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verwendet werden. Im Ubrigen findet § 29 dieser Satzung Anwen-
dung.

§ 5 Arten der Mitgliedschaft

(1) Der Verein hat ordentliche und aul3erordentliche Mitglieder.
(2) Ordentliche Mitglieder sind:
a) Mitglieder Uber 18 Jahre;
b) Ehrenmitglieder.
Die Ehrenordnung regelt, wer Ehrenmitglied des Vereins werden kann.

(3) Aulierordentliche Mitglieder sind Jugendliche unter 18 Jahren (Minder-
jahrige).

(4) Jugendliche Mitglieder werden nach Vollendung des 18. Lebensjahres
als ordentliche Mitglieder weitergefiihrt, ohne dass es hierzu einer
Willenserklarung bedarf.

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Als Mitglied kann jede naturliche Person aufgenommen werden, die
die Satzung des Vereins anerkennt. Der Aufnahmeantrag muss
schriftlich auf dem vorgedruckten Formblatt "Eintrittserklarung” gestellt
werden. Bei Minderjahrigen muss die schriftliche Zustimmung des ge-
setzlichen Vertreters vorhanden sein.

(2) Uber die Aufnahme neu angemeldeter Mitglieder entscheidet der Vor-
stand; gegebenenfalls nimmt dieser vor seiner Entscheidung Ruck-
sprache mit dem Vorstand der Abteilung, der der Antragsteller ange-
horen will. Die Aufnahme erfolgt, wenn dem Angemeldeten mindes-
tens zwei Drittel der Stimmen der Anwesenden Vorstandsmitglieder
zufallen.

(3) Gegen den ablehnenden Bescheid des Vorstands, der mit Griinden zu
versehen und dem Antragsteller zuzustellen ist, kann dieser Be-
schwerde beim Ehrenrat gemal} § 23 erheben. Die Beschwerde ist in-
nerhalb eines Monats ab Zustellung des ablehnenden Bescheids
schriftlich beim Ehrenrat einzulegen; sie ist schriftlich zu begriinden.
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§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft

(1)

(2)

3)

(4)

()

(6)

Die Mitgliedschaft endet

a) mit dem Tod des Mitglieds;

b) durch freiwilligen Austritt;

c) durch Streichung von der Mitgliederliste;
d) durch Ausschluss aus dem Verein.

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegenuber
einem Mitglied des Vorstands. Er ist nur zum Ende eines Kalender-
halbjahres unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von sechs Wochen
zulassig

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitglieder-
liste gestrichen werden, wenn es trotz schrifticher Mahnung mit der
Zahlung des Beitrags im Ruckstand ist. Die Streichung darf erst be-
schlossen werden, nachdem seit der Absendung des Mahnschreibens
drei Monate verstrichen sind und die Beitragsschuld nicht beglichen
ist. FUr den Beschluss ist die einfache Mehrheit der abgegebenen
Stimmen der anwesenden Vorstandsmitglieder erforderlich. Die Strei-
chung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein
ausgeschlossen werden, wenn es den Zwecken des Vereins zuwider-
handelt, den Anstand verletzt, die Geselligkeit stort oder seine sonsti-
gen Pflichten gegentber dem Verein nicht erftllt. Der Ausschluss er-
folgt, wenn der Vorstand dies mit mindestens zwei Dritteln der anwe-
senden Vorstandsmitglieder beschlief3t. Der Betreffende ist von dem
Ausschluss schriftlich zu benachrichtigen.

Gegen die MalRBhahmen nach Absatz (3) und (4) hat das Mitglied das
Beschwerderecht an den Ehrenrat gemal3 § 23.

Bei Ausschluss verliert das ehemalige Mitglied jegliche Anspriiche
gegenuber dem Verein.

§ 8 Rechte der Mitglieder

(1)

(2)

Alle Mitglieder haben im Rahmen der Satzung und sonstigen Ordnun-
gen das Recht, an dem Vereinsleben teilzunehmen und innerhalb der
jeweiligen Ubungsstunden die Einrichtungen und Geréatschaften zu
benutzen. Das Nahere regelt die Geschéafts- und die jeweilige Abtei-
lungsordnung.

Die ordentlichen Mitglieder haben volles Stimm- und Wahlrecht in der
Mitgliederversammlung. Sie kdnnen zu allen Versammlungen Antrage
einbringen, sofern dies die Tagesordnung vorsieht.
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(3) Aulierordentliche Mitglieder sollten an den Versammlungen teilneh-
men. Sie haben allerdings Stimm- und Wahlrecht nur in den Abtei-
lungsversammlungen, sofern sie das 16. Lebensjahr vollendet haben.

§ 9 Pflichten der Mitglieder

(1) Jedes Mitglied hat alles zu unterlassen, was dem Verein abtraglich ist.

(2) Jedes Mitglied hat die Anordnungen der Vereinsorgane in ihrem
jeweiligen Zustandigkeitsbereich zu befolgen.

(3) Jedes aktive Mitglied darf diejenige Sportart, die es im Verein betreibt,
in keinem anderen konkurrierenden Verein wettkampfmafig ausiben.
Die Abteilungsordnungen kdnnen Ausnahmen zulassen. Mitglieder,
die im Verein eine Funktion ausuiben, kbénnen in einem anderen Sport-
oder Gesangverein eine solche Funktion nur mit Zustimmung des Vor-
stands ausuben.

(4) Die beitragspflichtigen Mitglieder haben die jeweils festgesetzten Bei-
trage sowie die Aufnahmegebihr gemafd 8 11 dieser Satzung zu be-
zahlen.

(5) Die Abteilungen des Vereins kdnnen gesonderte Beitrage mit Zustim-
mung des Vorstands erheben. Das Néhere regelt die jeweilige Abtei-
lungsordnung.

§ 10 OrdnungsmafBnahmen

(1) Verstof3t ein Mitglied gegen eine Bestimmung der Satzung oder einer
Abteilungsordnung, ohne Anlass zur Streichung aus der Mitgliederliste
oder zum Ausschluss aus dem Verein zu geben, kann der Vorstand
folgende OrdnungsmalBnahmen - einzeln oder nebeneinander -
gegen das Mitglied ergreifen:

e) mundliche oder schriftliche Verwarnung;

f) befristetes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb oder Chorge-
sang;

g) befristetes Ruhen der Mitgliedsrechte;

h) Verhangen einer an den Verein oder an eine karitative Organisa-
tion zu entrichtenden Geldbul3e bis zur HOhe eines Jahresbeitrags.

(2) Die OrdnungsmalRnahmen nach Absatz (1) b) und c¢) kénnen fir
hdchstens zwdlf Monate verhdngt werden. Die Durchfihrung einer
Ordnungsmalnahme schliel3t eine etwaige Verpflichtung des Betrof-
fenen zum Schadenersatz nicht aus. Wenn eine schriftliche Verwar-
nung oder eine Malinahme nach Absatz (1) b), c) oder d) beschlossen
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wurde, kann der Vorstand den Beschluss in geeigneter Form ver-
einsintern bekannt geben. Soll dies geschehen, ist das Mitglied hierauf
hinzuweisen.

(3) Zur Ahndung von Verstdl3en gegen die Ordnung einer Abteilung kann
der Vorstand sein Recht zu Ordnungsmalinahmen auf die Leitung der
Abteilung delegieren. Die Abteilungsleitung unterrichtet den Vorstand
uber die von ihr beschlossene MaRnahme. Im Ubrigen gelten die Ab-
satze (1) und (2) entsprechend.

(4) Hat ein Vereinsmitglied sich Uber eine Bestimmung der Satzung oder
einer Abteilungsordnung trotz mundlicher Verwarnung oder sonst in
schwerwiegender Weise hinweggesetzt, muss zumindest eine schrift-
liche Verwarnung erfolgen. Im Wiederholungsfall ist zumindest ein be-
fristetes Teilnahmeverbot gemaf Absatz (1) b) auszusprechen.

(5) Vor Erlass einer Malsnahme nach Absatz (1) b), c) oder d) ist dem Be-
troffenen Gelegenheit zur AuBerung zu geben. Gegen eine solche
MalRnahme kann der Betroffene binnen vier Wochen nach Zugang
des schriftichen Beschlusses Beschwerde an den Ehrenrat gemali
§ 23 einlegen. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, es
sei denn, der Vorsitzende des Ehrenrates wirde nach Anrufung etwas
anderes bestimmen.

(6) AulRer der mindlichen Verwarnung missen alle Ordnungsmal3nah-
men dem Mitglied schriftlich unter Hinweis auf die Bestimmungen des
Absatzes bekannt gegeben werden.

§ 11 Mitgliedsbeitrdage

(1) Von den Mitgliedern werden monatlich Beitrdge erhoben, die
vierteljahrlich zu entrichten sind. Die HOhe des Beitrags wird von der
Mitgliederversammlung bestimmt.

(2) Die Beitragspflicht beginnt mit dem Monat der Aufnahme und erlischt
mit dem Ende der Mitgliedschatft.

(3) Neu aufgenommene Mitglieder haben eine Aufnahmegebihr zu ent-
richten. Diese Gebuhr ist mit der ersten Beitragszahlung fallig. Die
Hohe der Aufnahmegebihr richtet sich nach der jeweiligen Abtei-
lungsordnung.

(4) Mitgliedsbeitrag und Aufnahmegebuthr sind Bringschulden.
(5) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.
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§ 12 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung;
b) der Vorstand,
c) die Kassenprufer.

§ 13 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschliel3ende Vereinsor-
gan.

(2) In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine
Stimme.

(3) Die Mitgliederversammlung ist ausschlielich fur folgende Angelegen-
heiten 5zustandig:

a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans fur
das jeweilige Geschéftsjahr; Entgegennahme des Jahrs- und Kas-
senberichts des Vorstands; Entlastung des Vorstands;

b) Festsetzung der Hohe des Mitgliedsbeitrags;
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands;

d) Beschlussfassung uiber Anderung der Satzung und uber die Auflo-
sung des Vereins;
e) Ernennung von Ehrenmitgliedern.

(4) Der Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zustandig-
keitsbereichs die Meinung der Mitgliederversammlung einholen.

§ 14 Ordentliche Mitgliederversammiung

Jeweils im ersten Quartal des Geschéftsjahres soll die ordentliche Mitglie-
derversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung
einer Frist von 4 Wochen in dem Amtlichen Verkindigungsblatt der Stadt
Langen unter Angabe der Tagesordnung einberufen.

§ 15 Beschlussfassungen der Mitgliederversammlungen

(1) Jede ordnungsgemald einberufene Mitgliederversammlung ist be-
schlussfahig.

Stand: 04. April 1992



Seite 7
der Satzung der Sport- und Séangergemeinschaft 1889 e. V. Langen

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen
Verhinderung von einem stellvertretenden Vorsitzenden oder einem
anderen Vorstandsmitglied geleitet.

(3) Bei Wahlen ist die Versammlungsleitung flr die Dauer des Wahlgangs
und der vorhergehenden Diskussion einem Wabhlleiter und zwei Wahl-
helfern, die aus der Mitte der Mitgliederversammlung zu wahlen sind,
zu Ubertragen.

(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlisse mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen giiltigen Stimmen. Zur Anderung der Satzung ist
jedoch eine Mehrheit von mindestens drei Vierteln der abgegebenen
gultigen Stimmen, zur Auflésung des Vereins eine solche von min-
destens vier Fiinfteln erforderlich. Eine Anderung des Zwecks des
Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen
werden.

(5) Fur Wahlen gilt folgendes:

Die Abstimmung erfolgt Offentlich; sie muss schriftlich und geheim
durchgefuhrt werden, wenn mindestens ein Drittel der bei der Abstim-
mung anwesenden Mitglieder dies beantragt.

Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen
gultigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandi-
daten statt, welche die beiden héchsten Stimmzahlen erreicht haben.

(6) Uber die Beschliisse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll
aufzunehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Pro-
tokollfihrer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen ent-
halten: Ort und Zeit der Versammlung, die Namen des Versamm-
lungsleiters und des Protokollfiihrers, die Zahl der erschienenen Mit-
glieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und
die Art der Abstimmung.

Bei Satzungsédnderungen muss der genaue Wortlaut im Protokoll an-
gegeben werden.

§ 16 Nachtragliche Antrage zur Tagesordnung

Jedes Mitglied kann bis spatestens zwei Wochen vor dem Tag der Mit-
gliederversammlung schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten
nachtraglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Antrag ist bei der
SSG-Geschaftsstelle, An der Rechten Wiese 15, abzugeben. Der Ver-
sammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesord-
nung entsprechend zu ergénzen.

Uber Antrage auf Erganzung der Tagesordnung, die erst in der Mitglieder-
versammlung gestellt werden, beschliel3t die Mitgliederversammlung. Fur

Stand: 04. April 1992



Seite 8
der Satzung der Sport- und Séangergemeinschaft 1889 e. V. Langen

die Annahme der Antrage ist 8 15 Absatz (4) Satz 1 dieser Satzung mal3-
gebend.

§ 17 AuBRerordentliche Mitgliederversammlung

Der Vorstand kann jederzeit eine auf3erordentliche Mitgliederversammlung
einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des
Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens zehn
Prozent aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der
Grinde vom Vorstand verlangt wird.

Fir die auRerordentliche Mitgliederversammlung gelten die 88 14 Satz 2,
15, und 16 dieser Satzung entsprechend

§ 18 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus
a) dem Vorsitzenden;
b) drei stellvertretenden Vorsitzenden;
c) dem Kassierer;
d) zwei stellvertretenden Kassierern;
e) dem SchriftfUhrer;
f) dem stellvertretenden Schriftfhrer;
g) mindestens sechs Beisitzern.

(2) Der Verein wird gerichtlich und auf3ergerichtlich durch zwei Mitglieder
des Vorstands, darunter der Vorsitzende oder einer der stellvertreten-
den Vorsitzenden, vertreten.

§ 19 Zustidndigkeit des Vorstands

(1) Der Vorstand ist fur alle Angelegenheiten des Vereins zustandig, so-
weit sie nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zuge-
wiesen sind.

(2) Er hat vor allem folgende Aufgaben:
a) Leitung, Geschaftsfihrung und Abschluss von Vertragen;
b) Verwaltung des Vereinsvermogens;

c) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellen der Tages-
ordnung;
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d) Einberufung der Mitgliederversammlung;
e) Ausfuhrung der Beschliisse der Mitgliederversammlung;

f) Aufstellung des Haushaltsplans fur das Geschaftsjahr; Kassenflh-
rung; Erstellen des jahrlichen Kassenberichts und des Jahresbe-
richts;

g) Beschlussfassung tber Aufnahme, Streichung und Ausschluss von
Mitgliedern;

h) Bilden von Ausschuissen;

i) Ehrungen nach der Ehrenordnung.
(3) Der Vorstand gibt sich eine Geschaftsordnung.

§ 20 Amtsdauer des Vorstands

(1) Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung (8 14
dieser Satzung) auf die Dauer von zwei Jahren gewahlt; er bleibt je-
doch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Wéhlbar sind nur Ver-
einsmitglieder, die mindestens ein Jahr dem Verein angehéren.

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands wahrend der Amtsperiode aus,
erfolgt die Nachwahl durch die Mitgliederversammlung.

§ 21 Beschlussfassungen des Vorstands

Beschlussfassungen des Vorstands regelt die Geschaftsordnung.

§ 22 Kassenpriifer

(1) Die Kassenprufer werden von der ordentlichen Mitgliederversammlung
auf die Dauer von zwei Jahren gewahlt. Die Wahl erfolgt nach 8§ 15
Absatz (5) dieser Satzung.

(2) Die Kassenprufung wird von den Kassenprifern fur das abgelaufene
Geschaftsjahr vor der nachsten ordentlichen Mitgliederversammlung
durchgefuhrt.

(3) Uber das Ergebnis der Kassenpriifung erstatten die Kassenpriifer der
Mitgliederversammlung Bericht. Die Kassenprufer sind nur der Mitglie-
derversammlung verantwortlich.
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§ 23 Ehrenrat

(1)

(2)

3)

(4)

Im Verein ist ein Ehrenrat zu bilden. Er besteht aus einem Vorsitzen-
den und zwei Beisitzern. Der Ehrenrat hat die Aufgabe, auf Antrag des
Betroffenen (ber Beschwerden gegen Ordnungsmalnahmen, den
Ausschluss aus dem Verein oder die Nichtaufnahme in den Verein zu
entscheiden.

Auf Vorschlag des Vorstands wahlt die Mitgliederversammlung den
Vorsitzenden des Ehrenrats fir die Dauer von zwei Jahren. Wieder-
wahl ist moglich.

Zum Ehrenratsvorsitzenden kann nur gewahlt werden, wer

- weder dem Vorstand des Vereins noch der Leitung einer Abtei-
lung angehort und

- seit mindestens zehn Jahren Mitglied des Vereins und mindestens
dreif3ig Jahre alt ist.

Die beiden Beisitzer werden von Fall zu Fall innerhalb von zwei
Wochen seit Anrufung des Ehrenrats aus dem Kreis der volljghrigen
Mitglieder bestellt, und zwar einer vom Vereinsvorstand, der andere
von dem Betroffenen.

Kommt eine Bestellung in der Zweiwochenfrist nicht zustande, bestellt
der Ehrenratsvorsitzende selbst einen oder beide Beisitzer.

Das Verfahren in einem Beschwerdefall legt der Ehrenrat selbst fest.
Er kann die Hilfe der Geschaftsstelle in Anspruch nehmen. Der Ehren-
rat trifft seine Entscheidung nach Klarung des Sachverhalts und Anho-
rung beider Seiten sowie eventuell von Zeugen - beides soll mundlich,
kann aber auch schriftlich geschehen - so schnell wie méglich, im all-
gemeinen innerhalb von sechs Wochen, nachdem der Ehrenrat ange-
rufen wurde. Die Entscheidung des Ehrenrats ist endgultig, hindert
den Betroffenen jedoch nicht, das ordentliche Gericht anzurufen.

§ 24 Abteilungen

(1)

Zweck und Aufgabe der jeweiligen Abteilungen des Vereins ist es, die
der Abteilung angehdrenden Vereinsmitglieder - insbesondere der
Jugend - in der der Abteilung zugehdrigen Sportart bzw. Gesang zu
fordern und zu pflegen.

Die Abteilungen unterliegen in ihrer Geschaftsfuhrung der Aufsicht des
Vorstands. Rechtsgeschéafte kdonnen sie ohne die Zustimmung des
Vorstands nicht eingehen. Ausnahmen hiervon sind in der Geschafts-
ordnung des Vorstands geregelt.
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Neubildung oder Auflésung einer Abteilung unterliegen der Zustim-
mung des Vorstands.

(2) Zur Durchfuihrung ihrer Aufgaben wahlen die stimmberechtigten
Mitglieder der Abteilung, gemall § 8 Absatz (2) und (3) dieser Sat-
zung, in ihren Versammlungen einen Abteilungsvorstand.

Wer Abteilungsmitglied ist, entscheidet sich im Zweifel nach dem Mit-
gliedsverzeichnis des Vereins.

(3) Der Abteilungsvorstand muss mindestens aus
a) dem Abteilungsleiter;
b) dem stellvertretenden Abteilungsleiter;
c) dem SchriftfUhrer
bestehen.

(4) Die Abteilungen geben sich eine Abteilungsordnung, die der Zustim-
mung des Vorstands bedarf. Falls in der Abteilungsordnung nichts
anderes bestimmt ist, gelten fur die Abteilungsversammlungen und die
Geschaftsfuhrung die 88 dieser Satzung sinngemal.

§ 25 Ausschiisse

Ausschisse konnen, gemald § 19 Absatz (2) h) dieser Satzung, jederzeit
gebildet werden. Vorsitzender eines Ausschusses muss ein Vorstands-
mitglied sein.

§ 26 Ehrungen und Ehrengaben

Ehrungen und Ehrengaben werden durch die Ehrenordnung geregelt.

§ 27 Haftung

(1) Der Verein haftet nicht fur Kleidungsstiicke und Vermdgensgegen-
stdnde, die zu Ubungsstunden oder Veranstaltungen mitgebracht
werden.

(2) Fur Unfallschaden haftet der Verein nur insoweit, als diese durch die
vom Verein abgeschlossene Unfallversicherung beim Landessport-
bund Hessen e. V. bzw. beim Deutschen Sangerbund abgedeckt sind.
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§ 28 Angliederung

Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes Hessen e. V. Seine Abtei-
lungen sind Mitglied der zustandigen Fachverbande.

Die Abteilung Gesang ist Mitglied des Deutschen Sangerbundes.

§ 29 Auflésung des Vereins

Die Auflésung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufe-
nen auf3erordentlichen Mitgliederversammlung mit der in § 15 Absatz (4)
Satz 2 dieser Satzung festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen
werden.

Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschliel3t, sind der
Vorsitzende und die drei stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam ver-
tretungsberechtigte Liquidatoren.

Das ubrig bleibende Vereinsvermdgen ist der Stadt Langen zur Verfigung
zu stellen. Die Stadt ist zu verpflichten, dieses Vermégen in einer den
Zwecken des Vereins entsprechenden Weise zu verwenden.

§ 30 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 04. April 1992 in Kraft und ersetzt damit die vom
14. Dezember 1973.

Stand: 04. April 1992



	Inhaltsverzeichnis
	§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
	§ 2 Vereinswappen
	§ 3 Zweck und Aufgabe des Vereins
	§ 4 Gemeinnützigkeit und Vereinsvermögen
	§ 5 Arten der Mitgliedschaft
	§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft
	§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft
	§ 8 Rechte der Mitglieder
	§ 9 Pflichten der Mitglieder
	§ 10 Ordnungsmaßnahmen
	§ 11 Mitgliedsbeiträge
	§ 12 Organe des Vereins
	§ 13 Mitgliederversammlung
	§ 14 Ordentliche Mitgliederversammlung
	§ 15 Beschlussfassungen der Mitgliederversammlungen
	§ 16 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung
	§ 17 Außerordentliche Mitgliederversammlung
	§ 18 Der Vorstand
	§ 19 Zuständigkeit des Vorstands
	§ 20 Amtsdauer des Vorstands
	§ 21 Beschlussfassungen des Vorstands
	§ 22 Kassenprüfer
	§ 23 Ehrenrat
	§ 24 Abteilungen
	§ 25 Ausschüsse
	§ 26 Ehrungen und Ehrengaben
	§ 27 Haftung
	§ 28 Angliederung
	§ 29 Auflösung des Vereins
	§ 30 Inkrafttreten

